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72. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Bereich „Im Engelstal“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 19.01.2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 27.03.2018 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen  

Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (16.01.2018) 
Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (27.12.2017) 
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (07.12.2017) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (16.01.2018) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.12.2017) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (19.01.2018) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (06.04.2018) 
Magistrat der Stadt Aßlar (08.01.2018) 
Regierungspräsidium Gießen (17.01.2018) 
TenneT TSO GmbH (06.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellung-
nahmen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (16.01.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus jedoch vorlie-
gend kein weiterer Handlungsbedarf, zumal die Erfassung der Biotop- und Nutzungs-
typen einschließlich der vorgenommenen artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse 
entgegen der vorgebrachten Auffassung durchaus dazu geeignet ist, auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung eine sachgerechte Bewertung des Umweltzustandes 
vornehmen zu können. Dies auch mit dem ausdrücklichen Verweis darauf, dass die 
abschließende Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange und arten-
schutzrechtlichen Vorgaben sowie der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erst 
auf der nachgelagerten Ebene der Bauantragstellung bzw. im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens erfolgt. Hierauf wurde in den Planunterlagen verschiedentlich 
hingewiesen. Dies bedeutet, dass dem Bauantrag eine detaillierte Eingriffs- und 
Ausgleichsplanung sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung auf Basis weitergehen-
der und dann auch auf den konkreten Eingriffsbereich bezogener Erhebungen und 
Untersuchungen sowie dem entsprechenden Leitfaden für die artenschutzrechtliche 
Prüfung in Hessen beizufügen sind. Das Planziel der 72. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist hingegen ausschließlich die Änderung der bisherigen Darstellung 
des Flächennutzungsplanes, um somit auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
überhaupt erst die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des 
geplanten Vorhabens zu schaffen. 

1. 
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Wie bereits unter anderem das OVG Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 21.04.2015 
deutlich herausgestellt hat, sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände allein auf 
die Verwirklichungshandlung bezogen und haben daher für die Bauleitplanung re-
gelmäßig nur mittelbare Bedeutung. Es bedarf im Aufstellungsverfahren lediglich 
einer Abschätzung durch den Plangeber, ob der Verwirklichung der Planung arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände als unüberwindbare Vollzugshindernisse entge-
genstehen werden. Der Ermittlungen müssen insofern nicht erschöpfend sein, son-
dern nur soweit gehen, dass die Intensität und Tragweite möglicher Beeinträchtigun-
gen erfasst werden kann. Dies bedeutet im Rahmen der vorliegenden Planung nicht, 
dass die auf Ebene der vorbereitenden (!) Bauleitplanung vorgenommene arten-
schutzrechtliche Potenzialanalyse für sich genommen dazu geeignet wäre, eine 
abschließende (spezielle) artenschutzrechtliche Prüfung entbehrlich zu machen, 
zumal diese, wie bereits dargelegt, im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen ist.  
 
Darüber hinaus kann grundsätzlich angemerkt werden, dass der Bereich des Plan-
gebietes als Tennissportanlage mit zugehörigem Vereinsheim bereits bislang einer 
baulichen und sonstigen Nutzung und somit einer entsprechenden Vorbelastung 
unterlag. Im Zuge der nunmehr geplanten Errichtung einer Raumschießanlage wird 
baulich im Wesentlichen in den Bereich der bisherigen und als solche versiegelten 
Sportfelder eingegriffen. Das Vereinsheim bleibt hingegen unverändert, während in 
den übrigen Bereichen des Plangebietes ebenfalls grundsätzlich keine Baumaßnah-
men vorgesehen sind. Mithin verbleibt ein wesentlicher Teil des Plangebietes auch 
künftig unversiegelt. Weitergehende bauliche Anlagen sind weder geplant, noch 
perspektivisch vorgesehen. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die floristischen Bestandserhebungen erfolgten im Juli 2016 sowie im August 2017. 
Die Kartierungsergebnisse wurden im Umweltbericht in Kapitel 2.3 „Tiere und Pflan-
zen“ im Rahmen der Beschreibung der Biotop- und Nutzungstypen dokumentiert. Die 
floristische Bestandsaufnahme ist für den Umweltbericht auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung insofern vollkommen ausreichend, da die vorhandenen Biotop- 
und Nutzungstypen angesprochen und beschrieben werden konnten. Zwar war die 
westlich gelegene Wiesenfläche während der Begehung im August 2017 gemäht, 
jedoch waren breite, nicht gemähte Saumbereiche vorhanden, innerhalb derer sich 
die vorhandenen Pflanzenarten der Wiesenfläche bestimmen ließen. Das Fehlen 
weiterer Charakterarten, wie beispielsweise Sanguisorba officinalis (Großer Wiesen-
knopf) oder Salvia pratensis (Wiesen-Salbei) führt dazu, dass eine Ausbildung der 
vorhandenen Wiese als LRT 6510 sowohl in der trockeneren als auch in der frische-
ren Ausprägung ausgeschlossen werden kann. 
 
Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein direkter Eingriff stattfindet und 
daher keine Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung erforderlich ist, ist eine Zuordnung 
zu den Codes der hessischen Kompensationsverordnung nicht erforderlich, zumal 
die Kompensationsverordnung des Landes Hessen selbst für Eingriffs- und Aus-
gleichsplanungen nicht zwingend angewendet werden muss. Die Benennung der 
einzelnen Biotop- und Nutzungstypen, so wie sie im Umweltbericht erfolgt, reicht in 
diesem Falle aus und muss nicht weiter konkretisiert werden. Daher wird im Umwelt-
bericht auch nicht weiter auf die vom BfN herausgegebene Rote Liste der gefährde-
ten Biotoptypen Deutschlands (Finck et al. 2017) sowie auf die Rote Liste der Pflan-
zengesellschaften der Wiesen und Weiden (Bergmeier & Nowak 2988, Vogel und 
Umwelt 5: 23-33, Wiesbaden) und auf die gefährdeten Pflanzengesellschaften 
Deutschlands (Rennwald 2010) eingegangen, zumal innerhalb des betrachteten 
Bereiches weder nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesetzlich ge-
schützte Biotope, noch nach in Anhang I der FFH-Richtlinie gelistete Lebensraumty-
pen oder gefährdete Pflanzengesellschaften vorkommen. 
 
Zwar handelt es sich bei der im Plangebiet vorkommenden Pflanzenart Sedum ru-
pestre (Felsen-Fetthenne) um eine Art, die vorwiegend auf trockenwarmen und ma-
geren Standorten gedeiht und innerhalb Deutschlands nur zerstreut bis selten (Süd- 
und Norddeutschland) vorkommt, jedoch ist diese Art weder geschützt, noch pla-
nungsrelevant.  

2. 

3. 
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Da diese Art zudem auch häufig in Gärten angepflanzt wird, ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass es sich in diesem Falle um einen Gartenflüchtling handelt. Der innerhalb 
des Plangebietes lokalisierte Wuchsort der Art Sedum rupestre stellt sich als ein 
stark anthropogen überformter Bereich (Sportplatzfelder) dar, der nach einem vo-
raussichtlich weiteren Brachliegen verbuschen wird. Vertreter der Art Sedum rupest-
re sind im Bereich der ehemaligen Sportplatzfelder in Gesellschaft mit weiteren tro-
ckenheitsliebenden sowie ruderalen Arten vorzufinden. Die hier vorhandenen Arten 
sind keinen besonderen oder seltenen Pflanzengesellschaften zuzuordnen. 
 
Da während den beiden Begehungen des Plangebietes keine besonders oder streng 
geschützten Pflanzenarten bzw. seltenen oder gefährdeten Pflanzenvergesellschaf-
tungen verzeichnet werden konnten, stellen die in Kap. 2.5 des Umweltberichtes 
getroffenen Aussagen zur biologischen Vielfalt eine logische Schlussfolgerung dar, 
die an dieser Stelle ihre Berechtigung hat. 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Umweltbericht wird im Kapitel 2.4 „Arten- und Biotopschutz“ eine faunistische 
Potenzialanalyse vorgenommen, die sowohl die Auswertung einer Erhebung vom 
01.07.2016 als auch die Auswertung einer Recherche zu möglichen Artvorkommen 
(natis-Daten, natureg.hessen.de, naturgucker.de) als Bestandteile aufweist. Die für 
den Umweltbericht genutzten natis-Daten wurden im März 2018 nochmals vom Hes-
sischen Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (HLNUG) bestätigt. Im 
Umweltbericht werden die natis-Daten zur Orientierung genutzt und als Hinweise 
aufgeführt. Dass diese Daten im Zweifel durch weitergehende faunistische Erhebun-
gen auf Ebene der Bauantragstellung überprüft werden müssen, ist allgemein be-
kannt. Es ist anzumerken, dass es sich in diesem Falle auch nicht um faunistische 
Erhebungen handelt, die den Qualitätsstandards des hessischen „Leitfadens für die 
artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ 3. Fassung Dezember 2015 entsprechen. 
Der Leitfaden dient hier lediglich als Orientierungshilfe. Daher werden auch keine 
Einzelfallprüfungen zu potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten vorge-
nommen.  
 
Das Planziel der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ausschließlich die 
Änderung der bisherigen Darstellung des Flächennutzungsplanes, um somit auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung überhaupt erst die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Umsetzung des geplanten Vorhabens zu schaffen.  

4. 

5. 
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Dies bedeutet, dass dem Bauantrag eine artenschutzrechtliche Prüfung auf Basis 
weitergehender und dann auch auf den konkreten Eingriffsbereich bezogener Erhe-
bungen und Untersuchungen inklusive einer Betrachtung des Wirkfaktors „Lärm“ 
sowie dem entsprechenden Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes-
sen beizufügen sind.  
 
Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Punkt 1 und 3. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Umweltbericht wird auf Seite 15 darauf verwiesen, dass Haselmäuse prinzipiell in 
Mittelhessen vorkommen, die Natis-Datenbank-Abfrage (HLNUG) jedoch keine ent-
sprechenden Hinweise liefert. Auf das Online-Portal Natureg wurde nicht eingegan-
gen, zumal lediglich im Jahre 1986 ein Haselmausexemplar im gesamten dargestell-
ten Raster gefunden wurde. Weiterhin wird auf die Ausführungen unter Punkt 1 und 
3 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 

6. 
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Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der geplanten Errichtung einer Raumschießanlage, die konkret jedoch nicht 
Bestandteil der vorliegenden 72. Änderung des Flächennutzungsplans ist, wird bau-
lich im Wesentlichen in den Bereich der bisherigen und als solche versiegelten 
Sportfelder eingegriffen. Das Vereinsheim bleibt hingegen unverändert, sodass von 
einer Betrachtung von Fledermausvorkommen in diesem Bereich abgesehen werden 
kann. Weiterhin wird auf die Ausführungen unter Punkt 1 und 3 verwiesen. 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zu den im Plangebiet vorhandenen, geeigneten Habitatstrukturen für 
die Reptilienarten Zauneidechse (Lactera agilis) und Schlingnatter (Coronella austri-
aca) werden im Umweltbericht ergänzt. Weiterhin wird auf die Ausführungen unter 
Punkt 1 und 3 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

8. 
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Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Punkt 1 und 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die anerkannten Naturschutzverbände werden, wie auch die übrigen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit, die im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen vorgebracht 
hat, nach erfolgter Beschlussfassung über das Abwägungsergebnis informiert und es 
wird das Abwägungsergebnis entsprechend mitgeteilt. 
 

9. 

10. 
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Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (27.12.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde zur Berücksichti-
gung im Rahmen der weiteren Planungen bereits zum Entwurf in die Begrün-
dung zur 72. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Der räumliche Geltungsbereich bleibt im Übrigen unverändert, da 
für eine entsprechende Erweiterung des Plangebietes keine städtebaulichen Gründe 
erkennbar sind und die angesprochenen Waldflächen als solche ohnehin unberührt 
bleiben. 
 
 
 

1. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (07.12.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die in der angesprochenen Stellungnahme vom 19.05.2017 vor-
gebrachten Hinweise zu den (ingenieurs-)geologischen Rahmenbedingungen wur-
den zur Berücksichtigung im Rahmen der weiteren Planungen bereits zum Entwurf in 
die Begründung zur 72. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. Dar-
über hinaus wurden Hinweise zum Immissionsschutz vorgebracht, die jedoch im 
Wesentlichen auf die Errichtung einer offenen Schießanlage ausgerichtet waren. Im 
Bereich des Plangebietes ist jedoch ausschließlich die Errichtung einer nach außen 
hin geschlossenen Raumschießanlage vorgesehen, d.h. eine freie Schallausbrei-
tung, die zu entsprechenden Lärmimmissionen an den nächstgelegenen schutzbe-
dürftigen Nutzungen führen kann, ist vorliegend bereits durch den komplett innerhalb 
der geplanten Gebäude stattfindenden Schießbetrieb ausgeschlossen.  

1. 

2. 
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 Bezüglich der konkreten Planung kann darüber hinaus angemerkt werden, dass die 
Schießstände so errichtet und betrieben werden, dass bei ordnungsgemäßem Zu-
stand und ordnungsgemäßer Abwicklung des Schießbetriebes sowohl nach innen, 
das heißt für die am Schießen beteiligten Personen, als auch nach außen, das heißt 
für die Umgebung bzw. die Nachbarschaft, Gefahren und Lärmemissionen ausge-
schlossen werden können. Bei sog. Raumschießanlagen handelt es sich zudem um 
Anlagen nach § 3 Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), die zwar nicht 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht, aber gleichwohl den Anforde-
rungen nach § 22 BImSchG unterliegen. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 
sind demnach so zu errichten und zu betreiben, dass unter anderem schädliche 
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwir-
kungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Im Übrigen sind die zulässigen 
Immissionsrichtwerte der „Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz“ (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA 
Lärm) einzuhalten. Im Ergebnis ist somit die Entstehung von immissionsschutzrecht-
lichen Konflikten ausgeschlossen und die Erstellung einer Schallimmissionsprognose 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sowie die Umsetzung von weiterge-
henden Lärmschutzmaßnahmen, die über die o.g. ohnehin geltenden Anforderungen 
an Raumschießanlagen hinausgehen, nicht erforderlich. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (16.01.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.12.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bereich des Plangebietes umfasst in der Gemarkung, Hermannstein, Flur 6, das 
gesamte Flurstück 142/3 und wird gegenwärtig im nordwestlichen Teil landwirtschaft-
lich als Grünland genutzt. Das Flurstück 142/3 befindet sich im Eigentum des Jagd-
vereins Kreis Wetzlar von 1875 e.V. Im Zuge der vorliegenden Planung ist jedoch 
beachtlich, dass sich der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung un-
abhängig von der räumlichen Ausdehnung der späteren Vorhabenplanung und der 
künftigen Nutzung auf den gesamten Bereich der bislang bereits im Flächennut-
zungsplan dargestellten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Schießsportanlage 
und somit auch auf die eigentumsrechtlich zusammengehörigen Flächen bezieht. Die 
geplante Baumaßnahme soll jedoch im Wesentlichen im südöstlichen Bereich des 
Plangebietes umgesetzt werden, sodass auch im Zuge der Vorhabenplanung eine 
abwägungserhebliche Betroffenheit öffentlicher und privater Belange der Landwirt-
schaft und der Agrarstruktur nicht zu erwarten ist. Hiervon unabhängig erfolgt jeden-
falls durch die reine Änderung der Darstellungen im Flächennutzungsplan kein Ent-
zug von Flächen für die Landwirtschaft, mithin wird auch die Möglichkeit der Bewirt-
schaftung planungsrechtlich nicht eingeschränkt.  
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass für den Bereich des Plangebietes die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht vorgesehen ist und die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Zulässigkeit und die entsprechende bauordnungs-
rechtliche Genehmigung des Vorhabens im Zuge der Aufstellung der 72. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und der Anwendung des § 35 Abs. 2 BauGB geschaffen 
werden sollen. Demnach erfolgt die Regelung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs 
auf Ebene der Baugenehmigung und nicht im Rahmen der Bauleitplanung. Hierbei 
wird jedoch der Anregung Rechnung getragen und es werden landwirtschaftliche 
Flächen in ihrer Nutzung nicht eingeschränkt. 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (19.01.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise zu den wasserrechtlichen Anforderungen im Zusammen-
hang mit dem an das Plangebiet angrenzenden Graben werden zur Kenntnis 
genommen und wurden zur Berücksichtigung im Rahmen der weiteren Pla-
nungen bereits zum Entwurf in die Begründung zur 72. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich 
kein weiterer Handlungsbedarf. Zwar ragt der gesetzliche Gewässerrandstreifen in 
das Plangebiet, jedoch sind in diesem Bereich bauliche Anlagen weder vorhanden, 
noch künftig vorgesehen. Die Bereiche, die gegenwärtig als zum Teil geschotterte 
Flächen der Zufahrt sowie dem Abstellen von Fahrzeugen dienen, bleiben im Zuge 
der weiteren Planung grundsätzlich unverändert. Die wasserrechtlichen Anforderun-
gen für die Zulässigkeit von baulichen Anlagen im gesetzlichen Gewässerrandstrei-
fen sind bei der weiteren Planung als gesetzliche Vorgaben zu beachten. 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt entsprochen: 
 
Das Planziel der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ausschließlich die 
Änderung der bisherigen Darstellung des Flächennutzungsplanes, um somit auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Umsetzung des geplanten Vorhabens zu schaffen. Die Einzelheiten der Ver- 
und Entsorgung der geplanten Nutzungen werden im Zuge der konkreten Bauan-
tragstellung berücksichtigt und geregelt. Die Verlagerung auf die Ebene der Bauan-
tragstellung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass im Flächennutzungsplan aus-
schließlich die bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes geändert wird und 
die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für eine gesicherte Erschließung bereits 
durch die vormalige Nutzung gegeben sind. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung besteht insofern grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf, jedoch wird 
der Anregung dahingehend Rechnung getragen, dass in die Begründung zur Flä-
chennutzungsplan-Änderung ergänzende Ausführungen zur Wasserversorgung und 
Abwasserableitung aufgenommen werden. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt entsprochen: 
 
Die im Umweltbericht diesbezüglich enthaltenen Aussagen und Inhalte wurden be-
reits zum Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung entsprechend ergänzt. Im 
Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Bereich des Plangebietes ausschließlich 
die Errichtung einer sog. Raumschießanlage vorgesehen ist, d.h. der Schießbetrieb 
wird nur innerhalb der Gebäude erfolgen, wo auch die verwendete Munition entspre-
chend der geltenden Vorgaben und Anforderungen gesammelt werden kann und 
anschließend verwertet bzw. fachgerecht entsorgt wird. Die Möglichkeit schädlicher 
Bodenveränderungen besteht indes nicht. 
 
 

2. 

3. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (06.04.2018) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Magistrat der Stadt Aßlar (08.01.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der angesprochenen Stellungnahme vom 24.04.2017 wurde seitens des Magistra-
tes der Stadt Aßlar darauf hingewiesen, dass aufgrund möglicher Lärmimmissionen 
größten Wert auf die Errichtung einer Raumschießanlage gelegt wird. Wie bereits in 
den Planunterlagen dargelegt, ist im Bereich des Plangebietes ausschließlich die 
Errichtung einer geschlossenen Raumschießanlage geplant, um entsprechende 
Lärmimmissionen im Bereich der umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen in den 
jeweiligen Stadt- und Ortsteilen ausschließen zu können. 
 
 
 

1. 
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Regierungspräsidium Gießen (17.01.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ent-
sprochen. 
 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft sollen gemäß den im Regionalplan Mittelhes-
sen enthaltenen raumordnerischen Zielvorgaben die Offenhaltung der Landschaft 
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung sichern. Der Bereich des Plangebietes 
wird gegenwärtig nur im nordwestlichen Teil landwirtschaftlich als Grünland genutzt. 
Die Flächen befinden sich zudem im Eigentum des Jagdvereins Kreis Wetzlar von 
1875 e.V. Im Zuge der vorliegenden Planung ist beachtlich, dass sich der Geltungs-
bereich der Flächennutzungsplan-Änderung unabhängig von der räumlichen Aus-
dehnung der späteren Vorhabenplanung und der künftigen Nutzung auf den gesam-
ten Bereich der bislang bereits im Flächennutzungsplan dargestellten Grünfläche 
und somit auch auf die eigentumsrechtlich zusammengehörigen Flächen bezieht. Die 
geplante Baumaßnahme soll jedoch im Wesentlichen im südöstlichen Bereich des 
Plangebietes umgesetzt werden, sodass auch im Zuge der Vorhabenplanung eine 
abwägungserhebliche Betroffenheit öffentlicher und privater Belange der Landwirt-
schaft und der Agrarstruktur nicht zu erwarten ist. Hiervon unabhängig erfolgt jeden-
falls durch die reine Änderung der Darstellungen im Flächennutzungsplan kein Ent-
zug von Flächen für die Landwirtschaft, mithin wird auch die Möglichkeit der Bewirt-
schaftung planungsrechtlich nicht eingeschränkt. 
 
Da im Zuge der vorliegenden Planung ausschließlich die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Umsetzung einer konkreten und in ihrem Umfang begrenzten 
Baumaßnahme geschaffen werden sollen und zudem auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung diesbezüglich keine erstmalige Darstellung entsprechender Flächen 
erfolgt, sondern nur die bisherige Darstellung geändert wird, ist insofern auch von 
einer Beeinträchtigung des im Bereich des Plangebietes bislang regionalplanerisch 
gesicherten Regionalen Grünzuges nicht auszugehen.  

1. 
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Schließlich werden auch die Klimafunktionen des Plangebietes im Zuge der vorlie-
genden Planung nicht maßgeblich berührt.  
 
Darüber hinaus kann angemerkt werden, dass der Bereich des Plangebietes als 
Tennissportanlage mit zugehörigem Vereinsheim bereits bislang einer baulichen und 
sonstigen Nutzung und somit einer entsprechenden Vorbelastung unterlag. Im Zuge 
der nunmehr geplanten Errichtung einer Raumschießanlage wird baulich ausschließ-
lich in den Bereich der Sportfelder eingegriffen. Das Vereinsheim bleibt hingegen 
unverändert, während in den übrigen Bereichen des Plangebietes ebenfalls keine 
Baumaßnahmen vorgesehen sind, die den raumordnerischen Festlegungen als 
„Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ grundsätzlich entgegenstehen. Mithin verbleibt 
ein wesentlicher Teil des Plangebietes auch künftig unversiegelt. Weitergehende 
bauliche Anlagen sind weder geplant, noch perspektivisch vorgesehen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen und an der Planung in der vorliegenden Form wei-
terhin festgehalten. Dies wird im Einzelnen wie folgt begründet: 
 
Das Plangebiet wird im nordwestlichen Bereich vom Verlauf einer mit niederohmiger 
Sternpunkterdung betriebenen 380/110-kV-Freileitung der TenneT TSO GmbH tan-
giert. Zwar sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wetzlar von 1981 
nördlich des Plangebietes die Mittelachsen zweier Versorgungsleitungen dargestellt, 
jedoch besteht hiervon nur die südlich dargestellte Versorgungsleitung, die als o.g. 
380/110-kV-Höchstspannungsleitung von der TenneT TSO GmbH betrieben wird. 
Die Mittelachse dieser Leitung verläuft außerhalb des vorliegenden Plangebietes; die 
Darstellungen in der Planzeichnung und die diesbezüglichen Ausführungen in der 
Begründung wurden bereits zum Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung ent-
sprechend angepasst. Ausgehend von der Mittelachse der bestehenden Höchst-
spannungsfreileitung bis zum bestehenden und auch künftig vom Jagdverein genutz-
ten Vereinsgebäude liegt demnach ein Abstand von rd. 50 m. Bis zur geplanten 
Raumschießanlage liegt der räumliche Abstand sogar noch deutlich darüber, sodass 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
für die Prüfung weitergehender Anforderungen besteht, zumal vorliegend keine bau-
liche Anlagen, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, planungsrecht-
lich ermöglicht werden.  
 

2. 
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Das Planziel der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ausschließlich die 
Änderung der bisherigen Darstellung des Flächennutzungsplanes, um somit auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Umsetzung des geplanten Vorhabens zu schaffen. Dieses Vorhaben be-
schränkt sich auf die Folgenutzung des bisherigen Vereinsheimes, ohne dass 
schutzwürdige Räume für den dauerhaften Aufenthalt von Personen vorgesehen 
sind sowie auf die geplante Errichtung einer geschlossenen Raumschießanlage im 
Süden des Plangebietes und somit deutlich außerhalb des Leitungsschutzbereiches 
der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung.  
 
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die (bau-)planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben regelmäßig nicht dazu führt, dass jedwedes Vorhaben im gesamten 
Geltungsbereich auch bauordnungsrechtlich ohne weiteres zulässig ist. Vielmehr 
werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens regelmäßig weitergehende 
Vorgaben und Anforderungen geprüft, die nicht notwendigerweise Gegenstand der 
(vorbereitenden) Bauleitplanung sind. Aufgrund der vorgenannten Rahmenbedin-
gungen sowie der Lage und der Art des geplanten Vorhabens ist jedoch auch hier 
nicht davon auszugehen, dass von der Höchstspannungsleitung ausgehende elekt-
romagnetische Strahlungen und damit einhergehende Einwirkungen auf das Schutz-
gut Mensch dem Vorhaben entgegenzuhalten sind. Die im Umweltbericht dargelegte 
Umweltprüfung wird diesbezüglich redaktionell ergänzt, ohne dass hieraus neue 
Erkenntnisse abzuleiten wären. 
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Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der angesprochenen Stellungnahme vom 18.05.2017 wurde seitens der Bergauf-
sicht darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-
Änderung im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern liegt, in denen das 
Rohstoffvorkommen nachgewiesen wurde. Die FundsteIlen liegen nach den bei der 
Bergaufsicht vorhandenen Unterlagen jedoch außerhalb des Geltungsbereiches. Der 
Hinweis wurde zur Information bereits zum Entwurf in die Begründung zur 72. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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TenneT TSO GmbH (06.12.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ent-
sprochen und die entsprechenden Ausführungen in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplan-Änderung werden redaktionell entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 09.05.2017 wurden seitens 
der TenneT TSO GmbH keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegende 
Planung vorgebracht. Die vorgebrachten Hinweise wurden zur Berücksichtigung im 
Rahmen der weiteren Planungen bereits zum Entwurf in die Begründung zur 72. 
Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

1. 

2. 
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